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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1982

Norm

ABGB §1319a Abs2 A

Rechtssatz

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung von dreißig km/h ist für jeden Kraftfahrer ein ausreichender allgemeiner Hinweis

auf die besonderen Gefahren der Straße und demgemäß auch auf die Notwendigkeit der Anwendung besonderer

Vorsicht; der Straßenhalter hat somit seiner sich aus § 1319 a ABGB ergebenden Warnp:icht entsprochen (Hier: bei

Vorliegen von zweihundert Meter langen acht Zentimeter tiefen Eisrillen).
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